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Eher lässt sich die falsche Behauptung von der 
Salbung Karls des Grossen in Ludwigs Briefe begreifen. 
Die unctio ist bei der Krönung Karls des Grossen kaum 
zur Anwendung gekommen, sie gehört aber zum System 
kirchlicher Krönung, (vgl. das unverdächtige Zeugnis 
des Thegan: MG. SS. II, 594, 17) und schleicht sich des­
halb hier, nach etwa 70 Jahren, bereits in die Vorstellung 
von Karl dem Grossen als dem ‘Kaiser und dem Ge­
salbten des Herrn’ ein. Was beweist aber dann die offen­
bar unzutreffende Behauptung für Kleinclauss’ These? 
Entweder hat sich Anastasius (und mit ihm gegebenen 
Falles Ludwig) in gutem Glauben befunden: dann kann 
der Brief ebenso 871 wie 879 verfasst worden sein. Oder 
fälschte man hier die Tatsachen, so musste man 871 wie 
879 gleichermassen darauf rechnen können, dass sowohl 
der Adressat als auch das Publikum, auf das die Fälschung 
etwa berechnet war, nicht mehr in der Lage war, Zweifel 
zu hegen oder gar zu begründen. Also diese historische 
Unrichtigkeit wiegt 871 wie 879 gleichmässig leicht.

Die Richtigkeit der Angaben des Briefes über Ludwigs 
Verhältnis zu Neapel in den ersten Monaten des Jahres 871 
zieht Kleinclauss in Zweifel. Hierzu haben Poupardin 
(Moyen Age, 2. série, VII (1903), 185f.) und Gay (a. a. O. 
S. 85) Stellung genommen.

Auffallend milde und zurückhaltend äussert sich der 
Kaiser über seine Massnahmen gegen Neapel. Er behält 
sich, zunächst Basilius gegenüber, sein Eigentumsrecht auf 
diese Stadt vor, lehnt aber den Vorwurf der Verwüstung 
neapolitanischen Gebietes ab. Sein Bestreben sei nur auf 
das Seelenheil der Leute gerichtet, das durch den Ver­
derben bringenden Umgang mit den Ungläubigen Gefahr 
laufe, an deren Christenverfolgungen sie beteiligt seien. 
Nach kurzer Schilderung der Unternehmungen, mit denen 
die Neapolitaner den Sarrazenen Vorschub leisteten, be­
zeichnet Ludwig sein Vorgehen gegen Neapel mit: ‘mo­
nuimus’ (vorher: ‘nihil exegimus nisi salutem ipsorum’). 
Diese ammonitio habe so wenig gefruchtet, dass sie ihren 
Bischof, der sie in demselben Sinne vermahnt habe, ver­
jagt hätten. Sollten sie halsstarrig bleiben, so ‘werde’ er 
nunmehr sie wie ihre Gesinnungsgenossen, die Ungläubigen, 
behandeln. Hier wiederholt er die Vorwürfe über ihre 
Parteinahme für die Sarrazenen in heftigerer Form. Was 
er eigentlich zu tun gedenkt, deutet er nicht an.

Bischof Athanasius weilt Anfang 871 vertrieben ausser­
halb der Mauern Neapels; vor seiner Vertreibung und auch 


